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Rettet das Land

Der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»
entnehmen wir einen Aufruf des Deut-
schen Werkbundes, der mit seinem An-
liegen und seiner Dringlichkeit auch fiir
die schweizerischen Verhéltnisse seine
Gliltigkeit besitzt.

Die planlose Ausbreitung der Siedlungs-
und Industrieflachen in die Landschaft,
der Umbau der Flisse zu reinen Ver-
kehrswegen und Kraftquellen, der Ver-
lust von Feld- und Waldflachen an ent-
scheidenden Stellen und viele MaB-
nahmen in der Landschaft, die értlichen
Bediirfnissen des Augenblicks dienen,
flhren gebietsweise zu schnell sich aus-
weitenden Landschaftszerstérungen. Es
besteht keine Mdglichkeit, mit den vor-
handenen Methoden der Planung und
den gegebenen gesetzlichen Grundlagen
diesen ProzeB aufzuhalten. Dazu kommt
die enge regionale Beschrénkung aller
Planungsarbeit, ihr birokratischer Ab-
lauf und die MiBachtung unserer natiir-
lichen Lebensgrundlagen.

Die fortschreitende Landzerstérung mit
ihren Gefahren fiir den Bestand des
Landes und fiir das Leben spaterer Gene-
rationen braucht die Aufmerksamkeit der
Offentlichkeit.

Wir sind im Begriff, mit immer besseren
und kostspieligeren Mitteln der Technik,
der angewandten Biologie, Physik, Che-
mie die Grundlagen zu beseitigen, aus
denen gesundes Leben sich erganzen
und Bestand haben kann. Wir missen
diesem Problem gegeniibertreten, es in
allen seinen Verflechtungen betrachten
und Folgerungen aus dem gegen-
wartigen Zustand ziehen.

Es stehen sich gegentliber die Interessen
von Stadt und Land, Industrie und Land-
wirtschaft, Waldbau und Ackerbau, die
ausgetragen werden im Raume unserer
Landschaften auf den Grundlagen von
Boden und Wasser, ohne Riicksicht auf-
einander und schon ganz ohne Riick-
sicht auf den Rohstoff Landschaft. Die
bisherige Planung ist gehemmt durch
Grenzen der Lander, Stadte und Gemein-
den und durch Zerteilung des Ganzen in
fachliche (Wald, Acker, Wasser, Luft
usw.) und wirtschaftliche Zustandigkeit
und Interessen.

Die Landschaft muBB das Gesetz werden.
Dies ist der einzig mogliche Ausgangs-
punkt fur eine Entwicklung, die positiv
verlaufen kann; esist die einzige Chance,
gebietsweise Schlechtes in Gutes zu
verwandeln,inanderen GebietenSchlech-
tes und Gefahrliches nicht erst entstehen
zu lassen.

Es muB eine Institution geschaffen wer-
den, die eine solche Umwalzung veran-
lassen und lenken kann. Sie muB in die
Lage versetzt sein, lber jede Art von
Grenzen hinweg Notwendiges zu tun.
Diese Institution miiB3te fiir das gesamte
Bundesgebiet die folgenden MaBnahmen
einleiten:

1. Allgemeine Stillhaltevereinbarung, das
heit Aufschub aller groBen, in die Land-
schaft eingreifenden Vorhaben, wie
Kanalbauten, FluBkanalisierungen, Tag-
bau von Kohle und Mineralien, Stadt-
erweiterungen, Streusiedlungen, Ver-
kehrsbauten usw.

2. Aufstellen einer Landschaftsbilanz fiir
das ganze Land, also des Bestandes der
Flisse, Bache, Seen, Gewisser, des
Waldes, der Acker und der Wiesen, der
Besiedlung und sonstigen Flachen; auf
Grund dieser Bilanz sind die biologisch
noch gesundenunddiebiologisch bereits
geschadigten Gebiete festzustellen.

3. Aufstelleneines Landschaftsleitplanes
fur das ganze Land aus den Ergebnissen
dieser Bilanz fur die sinnvolle Nutzung
der Naturkrafte, des Bodens, des Was-
sers und fiir die Bebauung; Uberregio-
nale Ordnung von Industrie, Landwirt-
schaft, Waldbau, Wasserwirtschaft,
Siedlungsgebieten, Erholungslandschaf-
ten usw.

4. Verbindlichkeitserklarung des Land-
schaftsleitplanes als Grundlage fiir alle
weitere Planungsarbeit.

Minchen, den 20. November 1960
Der Vorstand des Deutschen Werkbundes

Staatliche
Kunstforderung

Kiinstlerischer Schmuck in
Basler Schulhausern

Alle Jahre wieder geben neue Schul-
hausbauten AnlaB zu einer Sondernum-
mer des WERK unter dem Thema
«Schulen». An architektonischem «Ma-
terial» kann es hier nicht fehlen. Die
tberall ansteigenden Bevolkerungszah-
len ziehen zwangslaufig, wenn auch viel-
leicht nicht tberall in der richtigen Pro-
portion, immer mehr Neubauten von
Schulen nach sich. Da in Basel nun
schon seitvielen Jahren-wieinzwischen
auch an anderen Orten - ein bestimmter
Prozentsatz der Bausumme aller staat-
lichen Bauten fur den kiinstlerischen
Schmuck zur Verfigung gestellt wird,
sollte im Zusammenhang mit neuerstell-
ten Schulhausern auch von einem Auf-
bltihen der Klinste zu berichten sein. Das
istleiderin den vergangenen zwei Jahren
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1959/60 in Basel nicht der Fall gewesen.
Zwar sind von den 47 Schulhausern des
Kantons (41 in der Stadt, 5 in Riehen und
eines in Bettingen) in den letzten Jahren
einige neu erstanden (Sandgruben-, Hol-
bein-, Hirzbrunnen-Schulhaus) oder re-
noviert worden (Schulhaus zur Micke
und Schulhaus an der Rittergasse, beide
an der Peripherie des Miinsterplatzes).
Der kiinstlerische Schmuck aber hat zwei
magere Jahre gehabt. Man kommt alles
in allem knapp auf zehn Werke, und dar-
unter befindet sich kein einziges von
wirklich tUberragender kiinstlerischer
Bedeutung. Auch wenn man nur den
durch das Potential der in der Stadt zur
Verfiigung stehenden kiinstlerischen
Kréafte gebildeten «lokalen Ma3stab» an-
legt, bleibt alles mehr oder weniger im
Bereich der Zutat, des Dekorativen.
Wiirde dieses Faktum bei Verwaltungs-
bauten festzustellen sein, so kénnte man
es mit einem betriibten Achselzucken
hinnehmen und als Ausdruck zweier in
kiinstlerischer Hinsicht eben mager aus-
gefallener Jahre abbuchen.

Aber es handelt sich hier um Schulen,
das heil3t um Statten, an denen die bil-
dungsfahige, besonders beeindruckbare
Jugend erzogen und unterwiesen wird.
Um Réume also, in und an denen die
Kunst gar nicht bedeutend und kraft-
voll genug sein kann. Und dieser Forde-
rung steht die Feststellung zur Seite, da3
das Qualitatsniveau der Basler Kunst in
den Jahren 1959/60 keineswegs abge-
sunken ist.

Sucht man nach den Ursachen dieser
merkwirdigen, zum Teil auch erschrek-
kenden Durchschnittlichkeit der im Auf-
trag des Staates entstandenen Kunst
(alle beweglichen Werke, wie Tafelbilder
oder Kleinplastiken, die nicht zum «ei-
sernen», mit dem Bau fest verbundenen
Bestand gehoren, sind hier ausge-
schlossen), so laBt sich ganz allgemein
feststellen, daB der Staat nicht nur als
Arbeitgeber, sondern auch als Auftrag-
geber der Kinstler in den andauernden
Jahren der Hochkonjunktur viel von sei-
ner friheren Anziehungskraft verloren
hat. Die erste Garnitur der Kunstler-
schaft ist sowieso vollbeschaftigt und
beteiligt sich, wenn tGberhaupt, dann nur
noch sporadisch an den o6ffentlichen
Wettbewerben des Kunstkredits oder
an den Weihnachtsausstellungen des
Kunstvereins.

Die Quellen des Geldes privater Ge-
schaftsleute sprudeln heute auch fiir die
Kiinstler spontaner und flieBen reich-
licher als die mit Recht wohliiberwachten
Kanéle der 6ffentlichen Gelder. Das ist
ein Faktum jenseits von Gut und Bdse,
demgegentiber also auch weder Vor-
wiirfe noch Klagen angebracht sind.
Dazu kommt, daB der Privatmann, der
zur Ausschmiickung seines Landhauses




	Tribüne

